
Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Beschluss der öffentlichen Sitzung des Kreistages vom 01.06.2015.

Beschluss-Nr.: 124-7/15

8. Vorschlagsliste ehrenamtliche Richterinnen/Richter für das Verwaltungsgericht Greifs
waid
Vorlage: 54/2015

Beschluss

Der Kreistag beschließt die als Anlage 1 beigefügte erweiterte Vorschlagsliste für 'die
Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen/Richter für das Verwaltungsgericht Greifswald.

Beratungsergebnis: mehrheitlich dafür, 4 dagegen, 8 Enthaltungen
56 Kreistagsmitglieder waren anwesend.

. Verantwortlich für die Realisierung des Beschlusses ist das Rechts- und Kommunalaufsichtsamt.

Kreistagspräsident

Greifswald, 04.06.2015



Vor s chi a 9 s lis t e (Stand: 28.05.2015)
für die Wahl ehrenamtlicher Richterinnen und Richter

am Verwaltungsgericht Greifswald

Nr Name Vorname
1. Bosbach Günter
2. Uhteg Marco
3. Bemme Cordula
4. Hauswald Joachim
5. Brassow Dirk
6. Schimke Friederike
7. Grabow Stephan
8. Laß Thomas
9. Gutknecht Jens
10. Schumacher Eberhard
11. Zander Dagmar
12. Sosnitza Alexander Jan
13. Krüger Enrico
14. Bachmann Oliver
15. Müller Ute
16. Diedrich Karin
17. Sorofha Hermann
18. Wilde Gudrun
19. Strasen Kerstin
20. Köpke Hartmut
21. Pahl Kerstin
22. Schapat Grit
23. Dr. Manthei Günter
24. Wahl Frank
25. Lemke Bodo
26. Wegner Evelyn
27. Powils Heinz
28. Martens Sandro
29. Krohm Manfred
30. Jaffke-Witt Susanne
31. Dr. Schultz Uwe
32. Raulin Norbert
33. Zerbe Ilona
34. Priewe Barbara
35. Feike Edwina
36. Fels Peter
37. Bahler Bernd
38. Reincke Friedrich-Joachim
39. Priem Sieglinde
40. Offel Edgar
41. Wilcke Erhard
42. Kniebel Olaf
43. Poch Maud



Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Beschluss der öffentlichen Sitzung des Kreistages vom 01.06.2015.

Beschluss-Nr.: 125-7/15

9. Schulstruktur der Beruflichen Bildung - vorzeitige Fortschreibung des Schulentwick
lungsplanes für den Planungszeitraum 2013/2014 - 2017/2018 des Landkreises Vorpom
mern - Greifswald
Vorlage: 51/2015

Beschluss

Der Kreistag beschließt die vorzeitige Fortschreibung des Schulentwicklungsplans für
den Planungszeitraum 2013/2014 - 2017/2018 aufgrund des Überarbeitungserforder
nisses seitens des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg
Vorpommern.

1. Die durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald beabsichtigte Angliederung
der Beruflichen Schule Torgelow/Eggesin an die Berufliche Schule Wolgast
wird vorgezogen, so dass der Zusammenschluss zum Schuljahr 2015/ 2016
erfolgt. (Anlage 1)

2. Die Beschulung von Auszubildenden an den Standorten Torgelow und Wol
gast erfolgt entsprechend der Abstimmung mit den Nachbarkreisen Mecklen
burgische Seenplatte und Vorpommern-Rügen in denen in der Anlage 2 dar
gestellten Berufsbereichen.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafür, 7 dagegen, 6 Enthaltungen

Verantwortlich für die Realisierung des Beschlusses ist das Amt für Kultur, Bildung und Schulverwaltung.

Kreistagspräsident

Greifswald, 04.06.2015



Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Beschluss der öffentlichen Sitzung des Kreistages vom 01.06.2015.

Beschluss-Nr.: 126-7/15

10. Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept für den Landkreis Vorpommern-Greifswald
(ILEK)
Vorlage: 45/2015

Beschluss

Der Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald beschließt das Integrierte
Ländliche Entwicklungskonzept für den Landkreis Vorpommern-Greifswald (ILEK) in
der Berichtsfassung vom April 2015.

Die Landrätin wird beauftragt, die Umsetzung der inhaltlichen konzeptionellen Maß
nahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes aktiv zu gestalten und zu unterstüt
zen.

Dies bedeutet insbesondere:
• Initiierung und Begleitung von Maßnahmen zur Zielerreichung in den Hand

lungsfeldern des ILEK einschließlich der Gewährung von beantragten Zuwen
dungen als Bewilligungsbehörde auf Grundlage von Programmen und Verwal
tungsvorschriften der Europäischen Union und des Landes Mecklenburg- Vor
pommern

• Gestaltung einer engen Zusammenarbeit des Landkreises mit weiteren Bewil
ligungsbehörden, Akteuren und Entscheidungsträgern zur planmäßigen Reali
sierung von Maßnahmen, die der Zielerreichung des ILEK dienen

• Durchführung eines prozessbegleitenden Monitorings sowie einer Halbzeit
und Abschlussevaluierung in der Förderperiode 2014-2020

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafür, 4 dagegen, 2 Enthaltungen

Verantwortlich für die Realisierung des Beschlusses ist das Amt für Kreisentwicklung.

f~JßJ
Michael Sack
Kreistagspräsident

Greifswald, 04.06.2015



Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Beschluss der öffentlichen Sitzung des Kreistages vom 01.06.2015.

Beschluss-Nr.: 127-7/15

11. GesellschaftsvertragderVerkehrsgesellschaftVorpommern-GreifswaldmbH
Vorlage: 46/2015

Beschluss

Der Kreistag Vorpommern-Greifswald beschließt die Neufassung des Gesellschafts
vertrages der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH mit folgenden Ände
rungen gegenüber dem von der Verwaltung vorgelegten Entwurf:

1. In §20 Abs. 1wird eingefügt (Fettdruck):

....des HGB für große Kapitalgesellschaften sowie nach den Vorschriften des
Kommunalprüfungsgesetzes über die Jahresabschlussprüfung kommuna
ler Wirtschaftsbetriebe zu prüfen.

2. §20 Abs. 1 Satz 2 wird ersatzlos gestrichen (Fettdruck):

Der Abschlussprüfer ist zu beauftragen, im Rahmen der Jahresabschluss
prüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und
die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte im Sinne des § 53 Abs. 1
Haushaltsgrundsätzegesetz darzustellen.

3. In § 20 Abs. 1 wird der bisherige Satz 3 ergänzt/abgeändert (Fettdruck):

..... dem Landesrechnungshof und dem Gesellschafter Landkreis zu übersen
den.

4. § 20 Abs. 3 Satz 1 und 2 werden wie folgt gefasst (Fettdruck):

Dem Gesellschafter Landkreis werden die Rechte nach § 53 Abs. 1 Haus
haltsgrundsätzegesetz eingeräumt. Dem Gesellschafter Landkreis und der
für die überörtlichen Prüfungen zuständigen Prüfungsbehörde werden die
Rechte nach §54 Haushaltsgrundsätzegesetz eingeräumt.

Die bisherigen Sätze 2 - 4 werden zu Sätzen 3 - 5.

5. Im § 23 wird hinter der Zahl 3.000,00 die Währung von DM in EUR geändert.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 7 Enthaltungen

Verantwortlich für die Realisierung des Beschlusses ist die Stabsstelle Beteiligungen.

t~/;s::}l
Kreistagspräsident

Greifswald, 04.06.2015



Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Beschluss der öffentlichen Sitzung des Kreistages vom 01.06.2015.

Beschluss-Nr.: 128-7/15

12. Ausschreibung tür die Linienbündel des ÖPNVim Landkreis
Vorlage: 60/2015

Beschlussvorschlag

Die Landrätin wird beauftragt:

1. die Ausschreibung für die Linienbündel des ÖPNV des vormaligen Landkreises
OVP, die nicht vom eigenwirtschaftlichen Angebot der UBB betroffen sind,
schnellstmöglich auf den Weg zu bringen und auf eine Dauer von 2 Jahren zu be
schränken.

2. im Falle einer Notvergabe für die genannten Linienbündel, diese für den Zeitraum
bis zum 31.07.2017 vorzunehmen.

3. die Direktvergabe des Linienbündels UER inclusive der Linien in den Gebieten der
Ämter Jarmen- Tutow und Peenetal/Loitz an das kreiseigene Unternehmen umge
hend anzuzeigen.

4. schnellstmöglich mit der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (UHGW) in Ver
handlungen einzutreten mit dem Ziel, den Stadtverkehr weiter im Verbund der
Stadtwerke Greifswald zu belassen. .

5. dem Kreistag bis zum 31.07.2016 den gesetzlich geforderten Nahverkehrsplan vor-
zulegen. -

Beratungsergebnis: zurückverwiesen an den Ausschuss tür Tourismus undVerkehr
und den Finanzausschuss
Ergebnis der Abstimmung: einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

6. alle dafür erforderlichen Maßnahmen (evtl, Auftragsvergabe an Dritte) umgehend
einzuleiten und die Gremien des Kreistages zu informieren.

Kreistagspräsident

Greifswald, 04.06.2015



Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Beschluss der öffentlichen Sitzung des Kreistages vom 01.06.2015.

Beschluss-Nr.: 129-7/15

13. Sanierung der Kreisstraße 2
Vorlage: 58/2015

Beschlussvorschlag

Die Landrätin wird beauftragt, die Kreisstraße 2, hier zunächst den 3. Bauabschnitt
Neuenkirchen-Abzweig Kreisstraße 3, so umzuplanen, dass ein Flächenerwerb für die
Herstellung der Fahrbahn und der dazugehörigen Bankette (d.h. ohne Flächen für die
naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen) nicht erforderlich sein wird und die
bauliche Realisierung dieses Bauabschnittes noch im Jahr 2015 erfolgt.
Fördermittel sind gemäß der Kommunalstraßenbaurichtlinie M-V einzuwerben. Die
Ausführung ist mit .Schutzstreiten außerorts" für Fahrradfahrer vorzunehmen. Nach
Fertigstellung der Maßnahme ist dem Kreistag der Kostenvergleich zwischen der ur
sprünglich geplanten und der umgeplanten Maßnahme vorzulegen.

Beratungsergebnis: zurückverwiesen an den Ausschuss tür Tourismus und Verkehr
Ergebnis der Abstimmung: mehrheitlich dafür, 3 dagegen, 1 Enthaltung

Kreistagspräsident

Greifswald, 04.06.2015



Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Beschluss der öffentlichen Sitzung des Kreistages vom 01.06.2015.

Beschluss-Nr.: 130-7/15

14. Einführung der einheitlichen Behördennummer 115 für den Landkreis Vorpommern
Greifswald
Vorlage: 59/2015

Beschluss

Der Kreistag spricht sich für die Einführung der einheitlichen Behördennummer 115
für den Landkreis Vorpommern-Greifswald aus. Er beauftragt die Kreisverwaltung, alle
erforderlichen Maßnahmen dafür einzuleiten.

Beratungsergebnis: 22 Stimmen dafür, 1 dagegen, 17 Enthaltungen

Verantwortlich für die Realisierung des Beschlusses ist das Dezernat 1.

Kreistagspräsident

Greifswald, 04.06.2015



Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Beschluss der öffentlichen Sitzung des Kreistages vom 01.06.2015.

Beschluss-Nr.: A 131-7/15

15. Altfehlbetragsumlage
Vorlage: 55/2015

Beschlussvorschlag

1. Der Kreistag verurteilt das Vorgehen des Innenministers, die von ihm gewünschte
Altfehlbetragsumlagesatzung mit Zwangsmitteln durchzusetzen.

2. Der Kreistag stellt fest, dass die Altfehlbetragsumlage die Leistungsfähigkeit der
ohnehin meist defizitären Kreisgemeinden übersteigt und sich negativauf die Ent
wicklung des ländlichen Raumes auswirken wird.

Beratungsergebnis: 4 Stimmen dafür, mehrheitlich dagegen, 1 Enthaltung
Damit ist der Beschlussvorschlag abgelehnt.

Kreistagspräsident

Greifswald, 04.06.2015



Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Beschluss der öffentlichen Sitzung des Kreistages vom 01.06.2015.

Beschluss-Nr.: A 132-7/15

16. Keine Anwerbung polnischer Schulabgänger zur Gewinnung von Verwaltungsmitarbei
tern
Vorlage: 56/2015

Beschlussvorschlag

Der Kreistag möge beschließen:

Der Kreistag spricht sich gegen Bestrebungen aus, für die Verwaltung des Landkrei
ses polnische Schulabgänger anzuwerben.

Beratungsergebnis: 4 Stimmen dafür, mehrheitlich dagegen, 0 Enthaltungen
Damit ist der Beschlussvorschlag abgelehnt.

r),.J luI
Michael Sack
Kreistagspräsident

Greifswald, 04.06.2015



Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Beschluss der öffentlichen Sitzung des Kreistages vom 01.06.2015.

Beschluss-Nr.: A 133-7/15

17. Unterbringungvon Asylbewerbern in Dörfern
Vorlage: 57/2015

Beschlussvorschlag

Der Kreistag möge beschließen:

Der Kreistag fordert die Landrätin auf, im Interesse des sozialen Friedens auf die Un
terbringung von Asylbewerbern oder anderen als Flüchtlinge auftretenden Personen
in den kleinen Gemeinden des Landkreises zu verzichten.

Beratungsergebnis: 4 Stimmen dafür, mehrheitlich dagegen, 0 Enthaltungen
Damit ist der Beschlussvorschlag abgelehnt.

Kreistagspräsident

Greifswald, 04.06.2015


